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Es ist unerlässlich, dass jeder einzelne Heimatschützler die Bestrebungen des Zentralvorstandes
unterstützt, dem allgemeinen Bergbahnfieber ein Ende zu bereiten. Das geschieht auch in der Absicht,
unsere sonst genug gefährdete Wirtschaft vor unsichern. rein spekulativen Unternehmen zu säubern.

A.B.

Btarf(îromlettung imrcb, öen 3fcanton JLujern
Luzern. Der Grosse Bat behandelte eine Interpellation von Redaktor Auf der Maur, dem Obmann
unserer Sektion Innerschweiz, betreffend Schutz des Landschaftsbildes bei Erstellung von elektrischen

Kraftleitungen. Die Nordostschweizerischen Kraftwerke haben die Absicht, aus dem Tessili
der Stadt Basel elektrische Kraft zuzuführen mittelst einer Starkstromleitung, die quer durch die
schönste Gegend des Kantons Luzern führen würde. Der Interpellant wünscht eine Umgehung des
Kantons Luzern oder wenigstens eine Wahrnehmung des Schutzes schönster landschaftlicher
Gegenden und fragt den Begierungsrat an, ob und was für Massnahmen er zu diesem Schutze zu
tun gedenke. Baudirektor Winiker beantwortet die Interpellation namens des Regierungsrates. Die
meisten Gemeinden haben aus landschaftsschützlerischen Gründen eine ablehnende Haltung
eingenommen. Der Regierungsrat hat auch eine Zusammenstellung der Vernehmlassung der Gemeinden
vorgenommen, selbst Stellung dazu bezogen und ist ebenfalls zu einer ablehnenden Haltung
gekommen. Der Entscheid liegt nun bei der im Volksmund genannten eidgenössischen ..Stangen¬
kommission". Bei einer eventuellen Bewilligung hat der Regierungsrat in seiner Eingabe sich zum
allermindesten für schonende Vornahme der Arbeiten verwendet. Die endgültige Entscheidung liegt
hei der Oherelektrizitätskommission.
Der Interpellant erklärte sich für befriedigt, wünscht aber, dass diese eidgenössische Kommission
gegenüber dem Kanton nicht so viel Macht habe, dass der Begierungsrat nicht wenigstens sich dazu
verwenden kann, um die Leitung bei einem allfälligen positiven Entscheid der zuständigen
Kommission durch eine andere Gegend führen zu lassen.

$üv ein Stücf aifclujern
Wie es so geht; auch unsere Egg wird von den Fremden bisweilen mehr beachtet als von den
Einheimischen! Sie schätzen die charakteristischen alten Bogengänge, besonders wenn der Gemüse-,
Obst- und Fischmarkt an einem schönen Sommermorgen von Käufern und Verkäufern und
malerischen Warenauslagen wimmelt. Im Grunde freuen wir uns jedoch alle über diese Denkmäler
früherer Baukunst. Wir sind nicht nur stolz auf jene Benaissance-Perle, die das alte Rathaus
darstellt, sondern auch auf die Hallen, die sich unterhalb der Rathausstiege zwischen dem alten Zunfthaus

zu Pfistern und dem Gasthaus zum Schiff ausdehnen. Von ihnen soll hier die Rede sein.
Der Teil, welcher das Gasthaus zu Pfistern trägt, ist in den Ausmassen der Bogenhallen den
gegenüberliegenden Rathausbögen angepasst und in ordentlichem Zustande, wenn dieser auch kein
besonderes Lob verdient. Vom Gasthaus Raben weg wird das Gewölbe niedriger, ist oben zum
Schaden der guten Ausmasse mit einer kitschig übertünchten weissen Flachdecke überspannt, die
jene unaussterbliche Gattung von Stallampen „ziert", zu denen die Spinnen sich mehr hingezogen
fühlen als das Menschengeschlecht. Zwischen den äussern Pfeilern und der inneren, reichlich
beschatteten Hauswand, in welche die Magazine eingebaut sind, ist eine weitere Reihe von
Stützpfeilern nötig gewesen. Wir wollen nicht nachforschen, aus welcher Zeit sie stammen — denn den
Toten soll man schlechte Komplimente ersparen. Die Pfeiler selber sind aus jenem Sandstein
unseres Mittellandes gehauen, bei dem Witterungseinflüsse genügen, um den Abbröekelungs-
prozess zu fördern; kein Wunder, wenn hier dieser Prozess gründlich eingesetzt hat und unter sich
schon ganze Stücke abgespalten haben. Ueber dem Kapital der Pfeiler liegen doppelt gelegte, dicke
Balken, auf denen das Gewicht der darüberliegenden Häuser ruht: Sie sind höher, wo der
Steinpfeiler eine Unterlage bietet, krümmen sich nach unten, wo diese Unterlage fehlt. Dass die
Holzbalken starke Risse aufweisen, ist also nicht verwunderlich! Zur besseren Stützung der Balken
und vielleicht sogar aus ornamentalen Gründen (man kann nie wissen!) hat man das Pfeiler-
kapital mit gabelförmig aufstrebenden Holzbogen versehen. Alles Holz ist grau übertüncht, wohl
um der Stützung den Eindruck der Festigkeit zu geben, die sie in Wirklichkeit nicht hat. Unwillkürlich

denkt man an die bizarren Formen phönikischer Herkunft, so wie sie etwa auf
karthagischem Boden unter dem Einfluss barbarischer Urbevölkerungen entstanden sind.

Man sagt, vor etwa zwei Jahren habe sich ein englischer Lord über diese Dinge entsetzt und
versprochen, in seinen Zeitungen — er soll deren mehrere besitzen — unserer Leuchtenstadt die ent-
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Ls ist unerlässlivd, äss« zeäer einxelne Deiiustscdütxier liie Lestrebungen ckes Zentrsivorstsnckes
unterstütxt, cksm silgsmeinen Lergbsknkieber sin Ducke bereiten, Dss gescdiebt sucb in cisr ^.KsicKt.
unssrs sonst genug gekäbrckete Wirt«cbskt vor unsiebsrn. rsin sxokulstiven Dnternebmen xu «äubern,

^, K,

Starkstromleitung durch den Kanton Tuzern
I»uzern. Ler Orösse Ost bsbanckslts sins Interpellation von Leckaktor Aul cler ivisur, clsin Obiusuu
unserer Lektion lniiersebweix, betrekkenck Lobutx cles LancZseKaktsKilcles bei Lrstelluiig von elektri-
ssbsn Xrsktlsitungsn, Oie NoräostsoKweixeriscben XrsktwsrKs Kaden ctis Absiebt, aus clsrn Lessi»
cler Ltaclt Lasel elektriscbs Xrskt xuxukübren inittelst einer LtsrKstromtvitung, clie quer clurck clie
sckönste Oogsnck cles Xantons Luxsin lübren würcku, Oer Interpellant wünsckt eine Dmgebung cies

Xantons Luxern ocler wenigstens eins Wsbrnsbinung cles Lcbutxes scbönstsr lanclsokaktlickei'
Degsncksn uncl kragt clen Legierungsrat sn, ob uncl wss kür NassnaKmsn er xu cliesein Lcbutxe xu
tun gectenke, LsuclireKtor WiniKsr beantwortet clie Interpellation namens cles Legierungsrates, Oie
meisten lZumsinclen Ksbsn sus lanclsckaktssckütxleriscksn tZrünclen eine ablebnencis Haltung einge-
nommen, Oer Legierungsrst Kst sucb eine Zussmmsnstetiung cier Vernebmlsssung cler Oemeinckeil

vorgsnommsn, selbst Ltsliung clsxu bexogen uncl ist sbenkslls xu einer sblebnenclen Dsttung
gekommen. Osr LntsoKeicl lisgt nun bsi cier im VvIKsmuncl genannten eiclgenössiscken .,8tsngeu-
Kommission", Lei einer eventuellen Lswilligung bat cler Legierungsrst in «einer Lingsbe sicb xuiu
sllerminciesten kür scbonencie VornsKme cier ^rbeitsn verwendet, Ois enclgültigs Lntscbeiciung liegt
bei cier OKereteKtrixitätsKommission,

Ler Interpelisnt erklärt« sicK kür bekriscligt, wünsekt sber, ässs cliese eiclgenüssisvke Xummissicuc
gegenüber clem Xsnton nicbt so viel Usebt bsbe, äs«s cler Legierungsrst niebt wenigstens sicb clsxu
verwencten Ksnn, um ciie Lsitung bei sinsm sliksliigen positiven LntscKeici cier xnstäncligen Xom-
Mission ciurck eins anciere Oegencl lübren xu Issssn,

Für ein Stück Ält-ckuzern
Wis es so gebt; sucb unsere Lgg wircl von clen Lremclen bisweilen mebr bescbtet als vou cien Lin-
Ksimiscbsn! Lie sekstxen clie vksrskteristiseken siten Logengänge, besonclers wenn cier tZsmüse-,
Obst- uncl LiscbmsrKt sn einem scbönen Lommermorgen von Xsukern unä VerKsukern unä msiv-
riscbsn Wsrensuslsgsn wimmsit. Im Orunäe kreuen wir uns isclook slle übsr äiese OenKmälsr
trüberer LsuKunst, Wir sinä nicbt nur stolx suk jene Lercsisssnce-Derls, äie äss site LatKaus äsr-
stellt, sonäern sucb suk äie Halten, äis sicb unterbalb äer Lstbsusstiege xwisoben äem siten Zunkt-
Ksus xu Lkistsrn unä äsm LsstKsu« xum Lcbikk su«äsbnsn. Von ibnen soll Kisr äis Leäs ssin.
Oer Lsil, wslvder äss lZsstbsus xu Dkistern trägt, ist in äen ^usmsssen äsr LogenKsiien cisn gsgsn-
überlisgsnäsn Lstbsusbögsn sngspssst unä in oräsntiicbsm Zustsnäe, wenn äieser sucb Kein
besoncieres Lob verciient. Vom (Zsstdsus Lsben weg wirci äss Oewöibe nieckriger, ist oben xum
Lcbsäen äer guten ^usinssss mit einer Kitsobig übsrtünebtsn weissen LlacbäeeKe überspannt, äie
jsns unausstsrblicde tZattung von Ltsllampen ,,xiert", xu äenen clie Lpinnen «icb mebr Kingsxogsn
kübisn sls cias UenscKsngsscKIeobt, Zwiscdsn äen äussern Dkeiiern unä äer inneren, rsieKIicb
Kescbatteten Klsuswsnci, in welcbe äie Nsgsxine singsbaut sinä, ist eine weitere Leibs von Ltütx-
pksitsrn nötig gswssen. Wir woiisn nicbt nacbkor«cksn, aus wsloksr Zeit sis stammen — cienn cisn
Loten soll msn scKIecbts Xomplimsnts erspsrsn, Ois Dksilsr sslber sinä sus jenem Lsnästein
unseres Nittetlsnäes gebsuen, bei äem Witteiungseinklüsss genügen, um äen ^bbröckelungs-
proxess xu köräsrn; Kein Wunäer, wenn Kisr äieser Lroxess grünclliob eingesetxt bat unck unter sicK
scbon ganxe LtücKs abgespalten Ksbsn, Leber äsm Xspitöl äsr Dkeiier liegen äoppeit gelsgts, äicko
LsiKen, suk cisnsn äss OewioKt äer äsrüberiiegenclen Häuser rubt: Lie sinä Köber, wo äer Ltein-
pksiler eins Dnterisgs bietet. Krümmen sicb nscb unten, wo äisss Onterlsgs keblt, Osss äis Doix-
KsIKen «tsrke Lisse sukweisen, ist slso nicbt verwuncterlicb! Zur besseren Ltütxung cler LsiKen
unck vislleivbt sogsr sus ornsmentstvn Orüncken (msn Ksnn nie wissen!) Kst man äss Dkeiier-
Kspitäl mit gsbelkörmig sukstrebvncien Klolxbogsn verseken. ^Iles Klolx ist grsu übsrtüncbt, wokl
um cksr Ltütxung clsn LinclrucK äer LestigKeit xu geben, ckis sis in WirKlicbKeit nicbt Kst, Onwill-
Kürlieb ckenkt msn sn äis bixsrren Lormen pkönikisober DerKunkt, so wie sie etwa auk Kartbs-
gi«obem bocksn unter äem Linkiuss bsrbsrisober Urbevölkerungen entstsnäen sinä.

Älsn ssgt, vor etws xwei labren Ksbe sicK ein engliscker Lorä über cliese Dings sntsstxt unck ver-
sprocben, in seinen Zeitungen — er soll cieren mekrere Kesitxen —- unserer Leucdtenstsckt ckie snt-
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sprechende „Reklame" zu machen. Wir wissen nicht, inwieweit er seinen Vorsatz ausgeführt hat.
Aber es ist besser, unsere Stadtväter nehmen sich dieser Angelegenheit an, bevor es die Auslandspresse

tut. Sache der Baufachmänner ist es, zu entscheiden, ob das ganze System der inneren
Pfeiler im Interesse der Sicherheit ersetzt werden muss oder nicht. Die Ersetzung würde auf jeden
Fall eine verhältnismässig nicht sehr bedeutende Summe erfordern. Dass aber auch mit einer noch
ökonomischeren Restaurationsarbeit vom ästhetischen Standpunkte aus erfreuliche Verbesserungen
erzielt werden können, hat vor etwa einem Jahre der Besitzer des Hotel Raben, Herr Clemens
Waldis, bewiesen. Er hat nicht nur die Fassade in geschmackvoller Weise erneuert, sondern auch
dem Gebälk die natürliche Holzfarbe wiedergegeben. Ausserdem hat er an den Aussenbogen des

ihm gehörigen Stückes die Quadersteine hervortreten lassen, während im unrenovierten, städtischen
Teil, bei der Kolonialwarenhandlung Suter und dem Gasthaus Schiff, die natürliche Quaderung
übertüncht, und dafür mit braunrötlicher Farbe in kitschiger Weise künstlich eine Quaderung
vorgetäuscht werden will.
Aussen, auf einem Pfeiler, der sich in der Mitte der ganzen Fassade erhebt, steht der Name des
Baumeisters, Hans v. Mettenwyl, und das Baujahr 1596. Er war stolz auf ein Werk, das zwar nichts
Ueberragendes an sich hat, aber in der Gesamtheit sich in die schöne Front eingliedert, die sich
der Beuss entlang, rom Gilgenhaus bis zum Hotel Waage hinzieht. Zwischen 1596 und uns liegen
aber Jahre, wo man nicht nur nichts Gutes geschaffen, sondern auch das Bestehende verschandelt
hat. Wollen wir da nicht versuchen, einige bauliche Sünden der Väter wieder gut zu machen?

..Luzerner Tagblatt".
©te 0jngenbob,ler jFm&lmge
Die Oberallmeindkorporation Schwyz als Eigentümerin des Ingenbohler Waldes erteilte einem
Steinhauer die Bewilligung, einige der zahlreichen Granitblöcke, die sich in diesem Wald vorfinden,
zu sprengen. Der Gemeinderat Ingenbohl verbot jedoch die Sprengung der Blöcke und der
Begierungsrat des Kantons Schwyz bestätigte dieses Verbot. Zur rechtlichen Seite hat der Regierungsrat
eine längere Erklärung abgegeben, die folgendes feststellt: Nach dem Zivilgesetzbuch ist es dem

Bunde, den Kantonen und den Gemeinden vorbehalten, Beschränkungen des Grundeigentums im
Interesse des allgemeinen Wohls aufzustellen, wie namentlich zur Sicherung der Landschaften
und Aussichtspunkte vor Verunstaltung usw. Diese Beschränkungen gehören dem öffentlichen
Hecht an.
Nun ist der Kantonsrat durch ein Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch speziell ermächtigt worden,

„auf dem Verordnungswege zum Schutze und zur Erhaltung von Altertümern, Natur- und
Kunstdenkmälern, Alpenpflanzen und anderer seltener Pflanzen, zur Sicherung der Landschaftsund

Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte vor Verunstaltung die nötigen Vorschriften und
Strafbestimmungen zu erlassen". Gestützt hierauf wurde eine Verordnung über Natur- und Heimatschutz
und die Erhaltung von Altertümern und Kunstdenkmälern erlassen. Darnach geniessen u. a. den
staatlichen Schutz „in der freien Natur befindliche Gegenstände, denen ein wissenschaftliches
Tnteresse oder ein bedeutender Schönheitswert zukommt".
Der Einwand, der angefochtene Gemeinderatsbeschluss verletzte ein „wohlerworbenes Becht", das

von der Oberallmeindkorporation Schwyz verliehen worden sei, ist demnach haltlos.
Die Frage, ob das Objekt, das der Gemeinderat Ingenbohl durch die angefochtene Verfügung schützen

will, unter die Verordnung geschätzten Naturdenkmäler fällt, ist von zwei Sachverständigen
begutachtet worden. Beide stellen übereinstimmend fest, dass es sich bei den Granitblöcken des

Ingenbohler Waldes um Findlinge handelt, und zwar nicht „um den einen oder anderen Block,
sondern um deren Gesamtheit, die miteinander bergsturzartig auf den Gletscher gefallen" sind.
„Alle diese Blöcke zusammen bilden das Naturdenkmal" (Dr. D. Buck). Nach diesen fachmännischen
Feststellungen hat also, wie der Begierungsrat feststellt, die Oeffentlichkeit ein erhebliches Interesse
daran, dass sie am Orte ihrer vorhistorischen Ablagerung ungeschmälert erhalten bleiben.

©efâijr&eter Stabtteil oon Jlteftal
Basel-Land. Von jeher galt die Westpartie unseres Städtchens als auffallend romantisches Stück
Alt-Liestal. Jeder Passant des sog. „Bahnwegli" empfindet stets eine Freude an der unverdorbenen
Stadtansicht mit den vorgelagerten Gärten, der alten Letzi, den dunkeln Ziegeldächern und den

Treppentünnen des vormaligen Nonnenklosters und. dicht dahinter, dem typischen Kirchturm mit
seinem spitzen, farbigen Dach und dem vergoldeten Wetterhahn. Schlanke Pappeln und Obstbäume
helfen mit. das stille Bild einzurahmen, das Bild, das unsere alten Freunde J. V. Widmann und Carl
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spreobencke „DeKIsine" xu mseben. Wir wissen niskt, inwieweit er seinen Vorsstx susgekübrt Kst,
^ber es ist besser, unsere Ltscktväter nebmen sieK gieser ^ngelegendsit su, bevor es äie ^usiancks-
presse tut, Lavbe äsr Dsuksebmännsr ist es, xu entseksicken, ob äs« gsnxs Lvstem äer inneren
Dkeiier im Interesse äer LieKerKeit ersetxt wercien muss oäer niobt.

Wollen wir cls niobt versnoben, einige bsuliobe Lünclen cler Väter wiecier gut xu mssken?
„5«2vr«c>r T'agdlcitt",

Die gngenbohler Findlinge
Die ObsrsIImeinäKorporation Lvbwvx sls Digentümerin äss Ingsubobisr Wsläss erteiits sinsm
Lteinbsusr äie Dvwitligung, einige cler xsKIreieben OrsnitbiöeKe, äie siok in äiesem Wslä vorkinäen,
xu sprengen. Der Oemeincierst Ingsnbobl verbot isäoeb äis Lprsngung äsr DlöoKe unck cker Degie-
rungsrst ckss Xsnton« Lobwvx bestätigte clieses Verbot, Zur isoktlivken Leite bst äer Degierungsrst
eine längers Erklärung sbgsgeben, äie kolgenclss keststellt: Nsob äem ZiviigssetxbuoK ist es äem

Duncis, cken Xsntonsn unck clen Oemeinäen vorbebslten, DesobränKungen äss Orunäeigentums im
Intsrssss clss silgsmeinen Wobls sukxustetten, wie nsmsntlisk xur Lioberung äsr Dsnäsobskten
uncl ^ussiebtspunkte vor Verunstaltung usw. Diese DesobränKungen geboren äem ökksntliobsn
Deckt sn,
Nun ist cler Xsntonsrst äurok ein Dinkübrungsgesetx xum Zivilgesetxbucb spexiell ermäcdtigt wor-
clsn, „auk äsm Verorclnungswege xum Lobutxe unä xur Drbsltung von Altertümern, Nstur- unä
XnnstäenKmälern, ^lpsnpklsnxen unä snäersr seltener Dkisnxen, xur LisKerung äer DsnäseKskts-
unci Ortscbaktsbiläer unck ^ussiebtspunkte vor Verunstaltung ckis nötigen VorseKriktsn unä Ltrsk-
liestimmungen xu erlassen", Osstütxt Kisrsuk wurcko sins Vsrorcknung übsr Nstur- unck Dsimstsebutx
unci ciie Drbsltung von Altertümern unck DunstäenKmäiern erlsssen, Dsrnseb geniessen u. s. äen
»tsstliobon Lobutx „in cker krsien Nstur bekinckliobe Osgsn«tsnäs, äensn ein wissensebsktliskes
interesse oclsr sin Kecieutencler LoKönbeitswert xnkommt".
Der Dinwsnä, äer sngskoebtsne Oemeinäerstsbessbiuss verietxts ein „woblsrworbenes Deckt", äs«

von cisr ObsrsIImeivckKorporstion Lobwvx verlieben woräen sei, ist äemnsob Ksitlos,
Die Drage, ob äas Objekt, äas äsr Osmsinclsrat Ingsnbobl äureb äie sngekoobtene Verkügung ssbüt-
xen will, untsr äis Vsroränung gesobätxten NsturäenKmäler käiit, ist von xwei Lssbvsrstänäigen
>>egntsvbtet woräen, Deiäe «teilen übsreinstimmenck kest, cisss es «iok bsi äen OrsnitbiösKen cks«

IngenboKIer Wsickes um Dinckiinge Kanckeit, unck xwsr niobt „um äen einen oäer snäsren DIoeK,
sonäern um äsrvn OessmtKeit, äie miteinsnäer bergsturxsrtig suk äen Oietsober geksllen" sinä.
,,^IIe äiess DIöeKe xussmmen biläen äas NsturäenKmsi" (Dr, D, DueK), Nsob äiesen kaekmännisoben
Deststeilungen Kst siso, wie äer Degierungsrst ke«t«tellt, äie OekkenttioKKeit ein erkebiiebes Interesse
clsrsn, äs«s «ie sm Orte ibrer vorbistorisoben ^.blsgerung ungesokmaiert erkalten bleiben,

Gefährdeter Stadtteil von Tiestsl
lZssebl,»««'. Von jeber gsit äie Westpsrtis unseres LtäcltoKens sls sukksllencl rornsntisebes LtüsK
.^It-DivstsI, ,1eäer Dssssnt äes sog, „Dsbnwegli" empkinäet stets eins Dreucls sn äsr unverckorbenen
Ltscitsnsisbt mit cien vorgelagerten Oärten, cier alten Detxi, äen ciunkeln ZiegeicZäebern unä cken

Ireppentürmen äes vormaligen Nonnenklosters unä, ctiebt äsbinter, clem tvpiseben Xirebturm mit
«einem spitxsn, karbigen Daob unä äem vergotcieten WvtterKabn, LoblanKe Dappeln unä Obstbäume
bellen mit. äas «tilie Diici sinxursbmen. äas Dilä, äss unser« siten Dreunäe ä^, V, Wiämsnn unck Osrl
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